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DREIJÄHRIGE FACHSCHULE FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE 

 

F. Fakultatives Praktikum  

 
Bildungs- und Lehraufgabe, zeitlicher und sachlicher Rahmen:  
Wie beim Pflichtpraktikum, jedoch mit folgenden Abweichungen:  

Das fakultative Praktikum ist zwischen der 1. und 2. Klasse und/oder in den Semesterferien oder in anderen 

Ferienzeiten in der Dauer von insgesamt 4 Wochen in einem Betrieb der Wirtschaft, der Verwaltung, des 

Tourismus oder der Ernährung abzuleisten.  

Bei ausreichender Relevanz, die von der Schule zu beurteilen ist, ist ein Vermerk über die Ablegung des 

fakultativen Praktikums in das Abschlussprüfungszeugnis aufzunehmen. 

 


